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Manfred Weilepp

Streit um den 
Airbus

Der Handelsstreit zwischen der 
EG und den USA reißt nicht ab. 

Kaum sind die Auseinandersetzun
gen um Getreidelieferungen mit ei
nem mühsam erzielten Kompromiß 
beendet worden, steht den Partnern 
auf beiden Seiten des Atlantiks 
schon der nächste Konflikt ins 
Haus. Streitobjekt ist diesmal die 
Flugzeugbauindustrie, genauer; 
der Airbus. Die Amerikaner werfen 
den am Airbusprogramm beteiligten 
Ländern Frankreich, Bundesrepu
blik Deutschland, Großbritannien 
und Spanien vor, durch ungerecht
fertigt hohe Subventionen ihren

Flugzeugbauunternehmen einen 
unfairen Wettbewerbsvorteil gegen
über den amerikanischen Konkur
renten zu verschaffen und damit ge
gen die Regeln des GATT zu versto
ßen.

Dieser Vorwurf der Amerikaner, 
der auch wieder von der Androhung 
möglicher Gegenmaßnahmen be
gleitet wird, richtet sich in erster Li
nie gegen die beiden neuen Airbus
modelle A 330 und A 340, zwei Mit
tel- bzw. Langstreckenflugzeuge, 
die in enger Konkurrenz mit der von 
McDonnell Douglas angebotenen 
Neuentwicklung MD 11, aber auch 
der 767 von Boeing stehen. Dahin
ter steht offensichtlich die Furcht, 
daß die beiden amerikanischen Ge
sellschaften ihre bislang dominie
rende Stellung auf diesem Markt 
verlieren könnten.

Unbestritten ist, daß die europäi
schen Regierungen die Entwick
lung der verschiedenen Airbus
typen von Anfang an massiv unter
stützt haben. Die Finanzierung der 
Entwicklungskosten wurde zum 
überwiegenden Teil von den Regie
rungen übernommen. In der Bun
desrepublik wurden 90 % zunächst 
als zinslose Darlehen, später als be
dingt rückzahlbare Zuschüsse zur 
Verfügung gestellt. Diese Art der Fi
nanzierung widerspricht nicht den 
Regeln, die im Rahmen des GATT 
in einem Sonderabkommen über 
den Handel mit zivilen Flugzeugen 
aufgestellt wurden, wenn gewährlei
stet ist, daß die Entwicklungskosten 
bei der Preisgestaltung mit in die 
Kalkulation eingehen und aus den 
Erlösen zurückgezahlt werden müs
sen. Von einer vollen Beachtung 
dieser Regeln kann bisher jedoch 
noch nicht die Rede sein.

Die Finanzierung der Produktion 
wurde zusätzlich mit Bürgschaften 
abgesichert, und außerdem wurden 
zwischen 1975 und 1981 direkte 
Produktionsbeihilfen gezahlt. Trotz 
dieser Hilfen sind bei der Deutschen 
Airbus GmbH bisher rund 2,25 Mrd. 
DM an Verlusten aufgelaufen, über

deren Übernahme die Industrie seit 
einiger Zeit mit dem Wirtschaftsmi
nisterium verhandelt. Sollte die Bun
desregierung, wie es den Anschein 
hat, sich dazu bereit erklären, diese 
Altlasten zu übernehmen, wird es 
ihr allerdings noch schwerer fallen, 
die amerikanischen Subventions
vorwürfe zu entkräften.

Ihr bliebe dann nur noch das bis
her schon zur Rechtfertigung der ei
genen Subventionen ins Feld ge
führte Argument, daß die amerikani
schen Flugzeugbauunternehmen 
für ihre zivile Produktion eine ver
steckte, aber sehr umfangreiche 
Förderung aus dem Verteidigungs
haushalt erfahren. Eine solche indi
rekte Förderung ist aber nur schwer 
nachzuweisen. Hinzu kommt, daß 
auch die europäischen Unterneh
men der Luft- und Raumfahrtindu
strie, jedenfalls die Muttergesell- 
schaften der Airbus-Industries, 
nicht unerheblich von militärischen 
Aufträgen profitieren. Überdies ist 
eine solche Unterstützung des zivi
len Flugzeugbaus mit den GATT- 
Regeln vereinbar, wenn die Aufwen
dungen für die Entwicklung militäri
scher Produkte, die auch im zivilen 
Bereich Verwendung finden, bei der 
Preisgestaltung der zivilen Pro
dukte berücksichtigt werden. Aller
dings dürfte den US-Herstellern der 
Nachweis schwerfallen, daß sie 
diese Regel einhalten.

Der wechselseitige Hinweis auf 
die GATT-Regeln wird also keine 
der beiden Seiten in diesem Streit, 
bei dem es sich um eine handelspo
litische Machtfrage handelt, zum 
Nachgeben bewegen. Vielmehr ist 
zu befürchten, daß der Konflikt, wie 
früher schon im Agrarsektor, eska
liert. Daß er in Europa zum Anlaß 
genommen wird, noch einmal ernst
haft über die ökonomische Rationa
lität von Subventionen für den Air
bus nachzudenken, ist nicht zu er
warten. Aus deutscher Sicht ist dies 
um so bedauerlicher, als die Bonner 
Regierungsparteien einmal mit dem 
Ziel angetreten waren, die Subven
tionen abzubauen.
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